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§ 1  Gegenstand der Versicherung

1. Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer in dem Maschinenver-
zeichnis aufgeführten betriebsfertigen Sache (Maschine oder maschinelle
Einrichtung) durch einen Sachschaden (§ 2) unterbrochen oder beeinträch-
tigt, so ersetzt der Versicherer den dadurch entstehenden Unterbrechungs-
schaden (§§ 3 bis 6).

2. Betriebsfertig ist eine Sache, solange sie nach beendeter Erprobung
und, soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb entweder

a) zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder

b) sich in Betrieb befindet.

3. Der Versicherungsschutz besteht auch dann fort, wenn die Betriebs-
fertigkeit einer Sache für die Dauer einer Reinigung, Lagerung, Revision,
Überholung oder Instandsetzung unterbrochen ist.

Das gleiche gilt, während die Sache aus solchen Anlässen innerhalb der in
dem Versicherungsschein als Betriebsstelle bezeichneten Grundstücke trans-
portiert, de- oder remontiert oder probeweise betrieben wird.

4. Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn der Zeitpunkt, von dem
an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten
Versicherungsdauer liegt.

5. Bei Gefahrenerhöhungen, insbesondere durch Veränderung der
technischen Eigenschaften oder der Betriebsweise der in dem Maschinen-
verzeichnis aufgeführten Sachen, gelten die Bestimmungen der §§ 23 ff.
VVG.

§ 2  Sachschaden

1. Sachschaden ist die unvorhergesehen und plötzlich eintretende Zer-
störung oder Beschädigung einer Sache, insbesondere durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit;

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

c) Wassermangel in Dampfkesseln oder Dampfgefäßen;

d) Zerreißen infolge von Fliehkraft;

e) Überdruck (außer in Fällen von Nr. 2 f) oder Unterdruck;

f) Kurzschluß, Überstrom oder Überspannung mit oder ohne Feuer-
erscheinung an elektrischen Einrichtungen (außer in den Fällen von
Nr. 2 f) und 2 g);

g) Versagen von Meß-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

h) Sturm, Frost, Eisgang.

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden

a) die während der Dauer von Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsch, Fels-
sturz, Hochwasser, Überschwemmungen oder sonstigen Ereignissen
höherer Gewalt als deren Folge enstehen (außer im Falle von Nr. 1 h);

b) durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkriege oder innere Unruhen;

c) durch Streikende oder Ausgesperrte, die zusammengerottet in die
Betriebsstelle eindringen oder widerrechtlich dort verbleiben;

d) durch Kernenergie *);

e) durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner
Teile oder seiner Ladung;

f) durch Brand, Explosion oder Blitzschlag, durch Löschen oder Nieder-
reißen bei diesen Ereignissen, durch Anprall oder Absturz eines be-
mannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, soweit diese
Gefahren durch eine Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung
gedeckt werden können;

g) die als Folge von Brand, Explosion oder Blitzschlag durch Kurzschluß,
Überstrom oder Überspannung an elektrischen Einrichtungen entste-
hen, soweit diese Gefahren durch eine Feuer-Betriebsunterbrechungs-
Versicherung gedeckt werden können;

h) durch Mängel, die bei Abschluß der Versicherung bereits vorhanden
waren und dem Versicherungsnehmer, der Leitung des Unternehmens
oder einem verantwortlichen Betriebsleiter eines Werkes bekannt sein
mußten;

i) die eine unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse des Betriebes, der
übermäßigen Bildung von Rost oder des übermäßigen Ansatzes von
Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen sind; wird infolge
eines solchen Sachschadens ein benachbartes Maschinenteil beschä-
digt, so leistet der Versicherer Entschädigung im Rahmen von § 3 und
von § 2 Nr.2 bis 5 einschließlich § 2 Nr. 2 i) Halbsatz 1;

k) durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für
Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an nicht gestohle-
nen Sachen, auch wenn diese Sachschäden als Folge eines Diebstahls
eintreten;

l) die außerhalb der in dem Versicherungsschein als Betriebsstelle
bezeichneten Grundstücke eingetreten sind.

3. Ist der Beweis für eine der Ursachen gemäß Nr. 2a) bis 2d) nicht zu
erbringen, so genügt für den Ausschluß der Haftung des Versicherers die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, daß der Sachschaden auf eine dieser
Ursachen zurückzuführen ist.

4. Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden an

a) Maschinen, maschinellen Einrichtungen, Zusatzeinrichtungen oder son-
stigen Sachen, die nicht in dem Maschinenverzeichnis aufgeführt sind,
auch wenn es sich um die Folge eines Sachschadens an einer in dem
Maschinenverzeichnis aufgeführten Sache handelt;

b) Werkzeugen aller Art, z.B. an Bohrern, Brechwerkzeugen, Formen,
Matrizen, Messern, Sägeblättern, Steinen, Stempeln sowie an Kugeln,
Schlaghämmern und Schlagplatten von Mühlen;

c) Transportbändern, Sieben, Musterwalzen, Panzerungen von Mühlen,
Ketten (außer Elevatoren- und Reglerketten), Schläuchen, Filtertüchern,
Gummi-, Textil- und Kunstoffbelägen, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten,
Bereifungen;

d) Ausmauerungen von Öfen, Feuerungsanlagen und Behältern sowie
Roststäben und Brennerdüsen von Feuerungsanlagen;

e) Hilfs- und Betriebstoffen, wie Brennstoffen, Chemikalien, Filtermassen,
Kontaktmassen, Kühlmitteln, Reinigungsmitteln, Schmiermitteln, Öl; die
Ölfüllung gilt jedoch bei elektrischen Einrichtungen, wie Transformato-
ren und Schaltern, sowie, wenn dies besonders vereinbart ist, bei
Dampfturbinen als deren Bestandteil;

f) Katalysatoren.

5. Für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an Fundamen-
ten leistet der Versicherer Entschädigung nur, wenn die Fundamente in
dem Maschinenverzeichnis aufgeführt sind.

§ 3  Unterbrechungsschaden; Haftzeit

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für den Betriebsgewinn und die
fortlaufenden Kosten in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungs-
nehmer nicht erwirtschaften kann, weil der frühere betriebsfähige Zustand
einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch
eine gleichartige ersetzt werden muß (Unterbrechungsschaden).
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2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unterbre-
chungsschaden beruht

a) auf Ursachen im Sinne von § 2 Nr. 2a) bis 2e) oder auf außergewöhnli-
chen, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der techni-
schen Einsatzmöglichkeit eintretenden Ereignissen;

b) auf Verderb, Zerstörung oder Beschädigung von Rohstoffen, Halb- oder
Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebstoffen, und zwar – wenn nichts
anderes vereinbart ist – auch dann, wenn diese Umstände einen weite-
ren Sachschaden an einer in dem Maschinenverzeichnis aufgeführten
Sache darstellen oder verursachen;

c) auf behördlich angeordneten Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen;

d) auf dem Umstand, daß dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung zerstörter oder beschädigter Sachen
nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

e) auf dem Umstand, daß zerstörte oder beschädigte Sachen anläßlich der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder
überholt werden.

3. Der Versicherer leistet Entschädigung nur, soweit der Unterbrechungs-
schaden innerhalb der vereinbarten Haftzeit entsteht und nicht auf den ver-
einbarten zeitlichen Selbstbehalt (§ 6 Nr. 5) entfällt.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für
den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühe-
stens erkennbar war, spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungs-
schadens.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage
als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so
beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

§ 4  Betriebsgewinn und Kosten

1. Betriebsgewinn ist der Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten
Erzeugnisse und gehandelten Waren und der Gewinn aus Dienstleistungen
mit Ausnahme von Gewinnen, die mit dem eigentlichen Fabrikations-,
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen, z.B. aus Kapital-,
Spekulations- oder Grundstücksgeschäften.

2. Kosten sind alle in dem versicherten Betrieb entstehenden Kosten mit
Ausnahme von

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene
Waren, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung
oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug han-
delt;

b) Verbrauchssteuern und Ausfuhrzöllen;

c) Paketporti und sonstigen Ausgangsfrachten, soweit sie nicht aufgrund
fortlaufender vertraglicher Verpflichtungen ohne Rücksicht auf den
Umsatz von Waren zu entrichten sind;

d) umsatzabhängigen Versicherungsprämien;

e) umsatzabhängigen Lizenzgebühren und umsatzabhängigen Erfinder-
vergütungen;

f) Umsatzsteuer;

g) Kosten, die mit dem eigentlichen Fabrikations-, Handels- oder Gewer-
bebetrieb nicht zusammenhängen, z.B. aus Kapital-, Spekulations- oder
Grundstücksgeschäften.

3. Betriebsgewinn und Kosten sind in einer Gruppe versichert, soweit für
sie die gleiche Haftzeit und der gleiche Selbstbehalt vereinbart sind.

§ 5  Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Unterversicherung

1. Versicherungswert sind der Betriebsgewinn und die fortlaufenden
Kosten, die der Versicherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum erwirt-
schaftet hat; hinzuzurechnen sind Entschädigungen aus Betriebsunterbre-
chungsversicherungen.

Der Bewertungszeitraum beträgt ein Jahr.

Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht
mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

2. Ist bei Beginn der Haftzeit die Versicherungssumme einer Gruppe nied-
riger als ihr Versicherungswert, so wird in dieser Gruppe nur der Teil des
gemäß §§ 3, 4 und § 6 Nr. 1 bis 4 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen verhält wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungs-
wert.

3. Der für jede Gruppe ermittelte Versicherungswert ist auch zugrunde zu
legen, wenn eine kürzere Haftzeit als ein Jahr vereinbart ist.

§ 6  Umfang der Entschädigung

1. Bei Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle Umstände zu
berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes günstig oder ungün-
stig beeinflußt haben würden, wenn nicht die technische Einsatzmöglich-
keit der Sache infolge des Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt
gewesen wäre.

Betriebsgewinn und fortlaufende Kosten sind insbesondere nicht zu er-
setzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger Revisionen, Über-
holungsarbeiten oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden
wären.

2. Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwen-
dig oder wirtschaftlich begründet ist.

3. Technische Abschreibungen auf Maschinen sind nicht zu entschädigen,
soweit die Maschinen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden
können.

4. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaft-
liche Vorteile, die sich innnerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des
Bewertungszeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, sind in billi-
ger Weise zu berücksichtigen. Werden Arbeiten der in Nr. 1 Abs. 2 bezeich-
neten Art während der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese
Zeitgrenze nicht.

5. Der gemäß Nr.1 bis 4 und gemäß § 5 Nr. 2 ermittelte Betrag wird
gekürzt, soweit er auf den vereinbarten zeitlichen Selbstbehalt entfällt.

a) Der zeitliche Selbstbehalt wird je Sachschaden gesondert berücksich-
tigt. Er beginnt mit dem Unterbrechungsschaden; werden Maßnahmen
gemäß § 11 Nr.1 ergrigffen, so beginnt er mit dem Zeitpunkt, von dem
an ohne diese Maßnahmen erstmals ein versicherter Unterbrechungs-
schaden entstanden wäre.

b) Der Versicherungsnehmer hat mindestens den Teil des versicherten
Unterbrechungsschadens selbst zu tragen, der entstanden wäre, wenn
die durch den Sachschaden verursachte Unterbrechung oder Beein-
trächtigung der technischen Einsatzmöglichkeit der Sache nur die als
zeitlicher Selbstbehalt vereinbarte Zahl von Tagen gedauert hätte.

c) Ist der zeitliche Selbstbehalt nach Arbeitstagen bemessen, so zählen nur
die Tage, an denen ein Unterbrechungsschaden eintritt. Arbeitstage
werden voll mit je 24 Stunden berücksichtigt.

§ 7  Prämie; Beginn der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei Aushändi-
gung des Versicherungsscheines zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des
Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folge nicht recht-
zeitiger Zahlung der ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie
ergeben sich aus § 38 VVG; im übrigen gilt § 39 VVG. Rückständige Folge-
prämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG
für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch für die vereinbarten Nebenkosten.

2. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

3. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird
es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufgehoben oder ist es von
Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie oder Geschäfts-
gebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z. B. §§ 40, 68
VVG).

Kündigt der Versicherungsnehmer gemäß § 14 Nr. 2, so gebührt dem Ver-
sicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

Kündigt der Versicherer gemäß § 14 Nr. 2, so hat er den Teil der Prämie
zurückzuzahlen, der für den noch nicht abgelaufenen Teil der Versiche-
rungsperiode auf den Teil der Versicherungssumme entfällt, auf den der
Versicherungsnehmer diese gemäß § 14 Nr. 1 Abs. 2 herabsetzen konnte.

§ 8  Prämienrückgewähr; Folgen unrichtiger Meldung

1. War der Versicherungswert (§ 5 Nr.1 Abs. 1) für das abgelaufene Versi-
cherungsjahr, das dem Geschäftsjahr entspricht, niedriger als die Versiche-
rungssumme und meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Versicherungsjahres, so
wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, die auf den Mehrbetrag der
Versicherungssumme gezahlte Prämie bis zu einem Drittel der Jahresprämie
rückvergütet. Die Rückvergütung ist für jede Gruppe gesondert zu ermit-
teln.

2. Erweist sich in einem Schadenfall, daß der Versicherungsnehmer für
das abgelaufene Versicherungsjahr in einer Gruppe einen zu niedrigen
Betrag gemeldet hat, so wird der gemäß §§ 3 bis 6 ermittelte Betrag
gekürzt.



Für die Kürzung maßgebend ist das Verhältnis zwischen dem Betrag, der
nach Nr. 1 mindestens hätte gemeldet werden müssen, und dem gemelde-
ten Betrag, höchsten jedoch das Verhältnis zwischen der vereinbarten Ver-
sicherungssumme und dem gemeldeten Betrag.

3. Ist eine Versicherungssumme während des Versicherungsjahres geän-
dert worden, so gilt als Versicherungssumme gemäß Nr. 1 und 2 die Jahres-
durchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungssummen
unter Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen sie gegolten haben.

4. Eine Kürzung gemäß Nr. 2 erfolgt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer glaubhaft macht, daß weder er selbst noch die jeweils damit betraute
Hilfsperson die unrichtige Meldung verschuldet hat.

§ 9  Buchführung

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu führen. Inventuren
und Bilanzen für die drei Vorjahre sind sicher und zum Schutz gegen
gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt aufzubewahren.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der
Versicherer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§ 6 Abs. 1
VVG) von der Entschädigungspflicht frei.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach einem
Sachschaden 

1. Der Versicherungsnehmer hat

a) jeden Sachschaden gemäß §§ 1 und 2, der einen Unterbrechungsscha-
den verursachen könnte, dem Versicherer spätestens innerhalb von 24
Stunden anzuzeigen. In dringenden Fällen sollte die Anzeige dem Ver-
sicherer gegenüber fernmündlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfol-
gen; einer zusätzlichen schriftlichen oder mündlichen Anzeige bedarf
es dann nicht;

b) den versicherten Unterbrechungsschaden nach Möglichkeit abzuwen-
den oder zu mindern, dabei die Weisungen des Versicherers zu befol-
gen und, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzu-
holen;

c) einem Beauftragten des Versicherers alle erforderlichen Untersuchun-
gen über Ursachen und Höhe des Unterbrechungsschadens zu gestat-
ten;

d) dem Versicherer auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen;

e) dem Versicherer Einsicht in die Geschäftsbücher, Inventuren und Bilan-
zen sowie die Hilfsbücher, Rechnungen und Belege über den
Geschäftsgang während des laufenden Geschäftsjahres und der drei
Vorjahre zu gewähren.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der
Versicherer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 6 Abs. 3, 62
Abs. 2 VVG) von der Entschädigungspflicht frei.

3. Der Versicherer ist auch dann von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer aus Anlaß des Versicherungsfalles in arglistiger
Absicht versucht hat, den Versicherer zu täuschen.

§ 11 Schadenminderungskosten 

1. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer macht, um den Scha-
den abzuwenden oder zu mindern, hat der Versicherer zu ersetzen,

a) soweit sie den Umfang der Entschädigungspflicht des Versicherers ver-
ringern oder

b) soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten
halten durfte.

2. Die Aufwendungen werden jedoch nicht ersetzt,

a) soweit der Versicherungsnehmer durch sie über den versicherten
Betriebsgewinn und die versicherten Kosten hinaus Nutzen erzielt, ins-
besondere innerhalb des zeitlichen Selbstbehaltes oder nach Ablauf der
Haftzeit, oder

b) soweit sie zusammen mit der Entschädigung je Gruppe den Betrag
übersteigen, der ohne die Schadenminderungsmaßnahmen höchstens
zu entschädigen gewesen wäre, es sei denn, daß die darüber hinaus-
gehenden Aufwendungen auf einer Weisung des Versicherers beru-
hen.

3. Besteht Unterversicherung (§ 5 Nr. 2), so sind die Aufwendungen nur
zu demselben Anteil zu ersetzen wie der Unterbrechungsschaden.

§ 12  Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles vereinbaren, daß Ursache und Höhe des Schadens durch
Sachverständige festgestellt werden. Das Sachverständigenverfahren kann
durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Ent-
schädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt
werden. Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren
auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann
die andere unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen
schriftlich auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Emp-
fang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei
durch die für den Schadenort zuständige Industrie- und Handelskam-
mer ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzu-
weisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen
sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch die für
den Schadenort zuständige Industrie- und Handelskammer ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die
Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauern-
der Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen.

d) Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis
zu Beginn der Betriebsunterbrechung sowie für das vorausgegan-
gene Geschäftsjahr;

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeitrau-
mes ohne dem Grunde nach entschädigungspflichtige Unterbre-
chungen des Betriebes entwickelt hätten;

dd) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeit-
raums infolge der Unterbrechung gestaltet haben;

ee) ob und in welcher Weise Umstände, die die Entschädigungspflicht
des Versicherers beeinflussen, bei Feststellung des Unterbrechungs-
schadens berücksichtigt worden sind.

e) Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen
§ 4 Nr. 1 und 2 zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind geson-
dert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

f) Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Fest-
stellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent-
scheidung beiden Parteien gleichzeitig.

g) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

h) Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind ver-
bindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, daß sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen
Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß § 6 die Entschädigung.

i) Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers gemäß § 10 Nr. 1b) und 1e) nicht berührt.

§ 13  Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe
nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei
Wochen zu erfolgen.

Nach Ablauf eines Monats seit Beginn des Unterbrechungsschadens und
nach Ablauf je eines weiteren Monats kann der Versicherungsnehmer als
Teilzahlung den Betrag verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

2. Bis zum rechtskräftigen Abschluß einer behördlichen oder strafrecht-
lichen Untersuchung, die aus Anlaß des Sachschadens oder des Unter-
brechungsschadens gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet worden
ist, kann der Versicherer die Zahlung aufschieben.



3. Die Entschädigung ist ab Ende des Bewertungszeitraums (§ 5 Nr. 1) mit
1 v. H. unter dem Basiszinssatz im Sinne von § 1 Abs. 1 Diskontsatz-Überlei-
tungsgesetz zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 v. H. und höchstens mit
6 v.H. pro Jahr. Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.
Zinsen werden nicht geschuldet, solange infolge Verschuldens des Versi-
cherungnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann.

4. Der Anspruch auf die Entschädigung kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muß erteilt wer-
den, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

5. Wenn der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb einer Frist
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem ihn der
Versicherer unter Abgabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechts-
folge schriftlich abgelehnt hat, ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei. Wird ein Sachverständigenverfahren (§ 12) beantragt , so wird
der Ablauf der Frist für dessen Dauer gehemmt.

§ 14  Rechtsverhältnisse nach dem Versicherungsfall

1. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, daß eine Ent-
schädigung geleistet wird. Der Versicherungsnehmer hat jedoch für die
Zeit von dem Eintritt des Sachschadens bis zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode Prämie aus dem Teil der Versicherungssumme zeitanteilig
nachzuentrichten, der der Entschädigung gemäß § 6 und § 11 entspricht.

Der Versicherungsnehmer kann die Versicherungssumme für den Rest der
laufenden Versicherungsperiode um den Betrag der Entschädigung gemäß
§ 6 und § 11 herabsetzen. Diese Erklärung des Versicherungsnehmers ist
unverzüglich nach dem Versicherungsfall abzugeben und wird wirksam,
wenn sie dem Versicherer zugeht; der Versicherungsnehmer hat dann Prä-
mie nur bis zu diesem Zeitpunkt nachzuentrichten.

Der zeitliche oder prozentuale Selbstbehalt ist zu der Entschädigung gemäß
Abs. 1 und Abs. 2 hinzuzurechnen.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Versicherer und
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat
nach dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann bestimmen, daß seine Kündigung sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spärtestens zum Schluß des
laufenden Versicherungsjahres.

§ 15  Einschränkung der Agentenvollmacht

Die Agenten sind zur Entgegennahme von Anzeigen und Erklärungen des
Versicherungsnehmers nicht bevollmächtigt.

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die für den Versicherungsnehmer
wichtigsten Bestimmungen aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG) sind hier beigefügt.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetz-
buch (HGB) und der Zivilprozeßordnung (ZPO)

§ 5 VVG (1)  Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder
den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versi-
cherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2)  Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hin-
gewiesen hat, daß Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins
schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung
oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem
übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die
einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

(3)  Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist
die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des
Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

(4)  Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet,
den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5a VVG (1)  Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung
die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation
nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf
der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der
weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen
nach Überlassung der Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versi-
cherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2)  Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der
Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und
der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins schriftlich,
in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn
und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch
jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3)  Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versiche-
rungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Vertragsabschluß verein-
bart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf Anforderung,
spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungs-
vertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer
insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1.

§ 6 VVG (1)  Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die
vor dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die verein-
barte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kün-
digt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbar-
te Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2)  Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zweck
der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Ver-
sicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

(3)  Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt
wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Ver-
letzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung
Einfluß weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Oblie-
genheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG (1)  Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als still-
schweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekün-
digt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als
ein Jahr erstrecken soll.

(2)  Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde
Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluß der laufenden Ver-
sicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muß für beide Teile
gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, nicht mehr als drei Monate
betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einver-
ständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3)  Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren ein-
gegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt
nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4)  Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit
einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsneh-
mer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des Versiche-
rungsantrages seine auf den Vertragsabschluß gerichtete Willenserklärung schrift-
lich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, erlischt das
Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufs-
recht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versiche-



rung nach dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder
selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

(5)  Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer
Frist von vierzehn Tagen nach Abschluß des Vertrages vom Vertrag zurücktreten.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung.
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung
durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rück-
trittsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 2 bis 4 finden
keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf
arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6)  Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsneh-
mer ein Widerspruchsrecht nach § 5a hat.

§ 12 VVG (1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei
Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit
dem Schluß des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

(2)  Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet
worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des
Versicherers gehemmt.

(3)  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch
auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht
wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer
gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist
verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 VVG (1)  Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle
ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem
Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf
den Entschluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten
Inhalt abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der
Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2)  Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche
gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil
sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.

(3)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers unterblieben ist.

§ 17 VVG (1)  Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten,
wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden
ist.

(2)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer be-
kannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrich-
tig gemacht worden ist.

§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftli-
cher, von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich
gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versiche-
rers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kennt-
nis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsneh-
mer kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Ver-
schulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20 VVG (1)  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2)  Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im
Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein
anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen
zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu verzin-
sen.

§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten
ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicher-
ers gehabt hat.

§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 VVG (1)  Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmer
nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2)  Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von ihm
ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die
Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VVG (1)  Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so
kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versi-
cherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines
Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2)  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG (1)  Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23
Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht
auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist je-
doch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die in § 23
Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versiche-

rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, daß ihm in diesem Zeit-
punkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war.

(3)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf
den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versi-
cherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch ein
Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.

§ 27 VVG (1)  Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr
unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.

(2)  Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kennt-
nis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG (1)  Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung
der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zuge-
hen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht
erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine
Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen
als vereinbart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die Gefahrer-
höhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine
in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene
Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht bekannt
war.

§ 30 VVG (1)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den
Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Anse-
hung eines Teiles der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die Versi-
cherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts oder der Kündi-
gung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen allein der
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen
haben würde.

(2)  Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung in
Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versi-
cherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen
Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als dem
Schluß der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Versicher-
ers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3)  Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf welche
sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versiche-
rer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Befreiung die Vorschrift des Abs. 1
entsprechende Anwendung.

§ 38 VVG (1)  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht inner-
halb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2)  Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG (1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nach-
bildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben,
die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung,
die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.

(2)  Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein, und ist der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschulde-
ten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

(3)  Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hier-
auf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die
Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zah-
lungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten ist.

(4)  Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die
Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 VVG (1)  Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Oblie-
genheit oder wegen Gefahrerhöhung aufgrund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag
durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die
Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der
Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis
erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden Versicherungsperiode wirk-
sam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses.



(2)  Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prä-
mie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendi-
gung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1
zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(3)  Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer
aufgrund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsneh-
mer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfal-
lenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten
zurückfordern.

§ 48 VVG (1)  Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlos-
sen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer
erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der Ver-
mittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung
einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

(2)  Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht
ausgeschlossen werden.

§ 51 VVG (1)  Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer
als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie
mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

(2)  Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche
Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Fol-
ge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit
Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.

(3)  Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der
Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des
Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluß der Versi-
cherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als
der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflich-
tet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versiche-
rer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem
Wert.

§ 58 VVG (1)  Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versiche-
rern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung
unverzüglich Mitteilung zu machen.

(2)  In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung
genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 59 VVG (1)  Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigun-
gen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wäre, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versi-
cherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, daß dem Versicherungsneh-
mer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Ver-
trage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag
des Schadens verlangen kann.

(2)  Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der
Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber
vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen ausländisches Recht
Anwendung, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen
den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen,
wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpflich-
tet ist.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genom-
men, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt,
sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte,
die Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis
erlangt.

§ 60 VVG (1)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die
Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppel-
versicherung geschlossen, so kann er verlangen, daß der später geschlossene Ver-
trag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.

(2)  Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß
nach Abschluß der mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist.
Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, so kann der Versicherungsneh-
mer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prämien
verlangen.

(3)  Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versiche-
rungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die
Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis
erlangt hat.

§ 62 VVG (1)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die
Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer
beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.

(2)  Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung
bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Scha-
dens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen
wäre.

§ 66 VVG (1)  Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und
Feststellung des ihm zu Last fallenden Schadens entstehen, dem Versicherungsneh-
mer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten
war.

(2)  Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu
erstatten, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu der
Zuziehung verpflichtet war.

(3)  Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden Kosten
nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 VVG (1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Scha-
dens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der
Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht
insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen kön-
nen.

(2)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Über-
gang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den
Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG (1)  Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung
nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung,
so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei;
der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so
gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versi-
cherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein
Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges
weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so
gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtra-
gung entspricht.

(4)  Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so
gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

§ 69 VVG (1)  Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei-
nes Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflich-
ten des Versicherungsnehmers ein.

(2)  Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperi-
ode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3)  Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen
ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu
lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 70 VVG (1)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kün-
digung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluß der laufenden Versi-
cherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versi-
cherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versi-
cherung Kenntnis erlangt.

(3)  Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser Vorschriften gekündigt, so
hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur
Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperi-
ode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen nicht
statt.

§ 71 VVG (1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüg-
lich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht
erfolgt ist.

§ 79 VVG (1)  Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten in Betracht.

(2)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne
sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer
nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag ohne Wissen des
Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten lassen.



BGB

§ 286 BGB (1)  Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entste-
henden Schaden zu ersetzen.

(2)  Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann
dieser unter Ablehnung der Leistung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlan-
gen. Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346
bis 356 finden entsprechende Anwendung.

§ 288 BGB (1)  Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert
für das Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.

(2)  Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB

§ 352 HGB (1)  Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluß der Verzugszin-
sen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das
gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen
ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2)  Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne
Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hun-
dert für das Jahr zu verstehen.

ZPO

§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz
bestimmt.

§ 17 ZPO (1)  Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen
sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaft oder anderen Vereine und derje-
nigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden
können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes
ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2)  Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in des-
sen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden kön-
nen, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3)  Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichts-
stand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand
zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines ande-
ren Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Nie-
derlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Nie-
derlassung sich befindet.

§ 29 ZPO (1)  Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen
Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu
erfüllen ist.

(2)  Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur,
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbu-
ches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen sind.


